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1. Vertragspartner, Geltungsbereich 
Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen beziehen sich auf ge-
werbliche Kunden im Sinne von §14 BGB. 
 
Vertragspartner und Verwender dieser AGB ist: 
 
RECKNAGEL GmbH & Co. KG 
Landwehr 4 
97493 Bergrheinfeld 
Telefon: +49 (0)9721 – 94810-0 
Fax: +49 (0)9721 – 94810-25 
E-Mail: info@recknagel.de 
 
Kommanditgesellschaft, Sitz: Bergrheinfeld 
Handelsregister: AG Schweinfurt HRA 9780 
vertreten durch: 
Persönl. haftende Gesellschafterin:  
Recknagel Verwaltungs-GmbH  
Landwehr 4, D-97493 Bergrheinfeld 
Handelsregister: AG Schweinfurt HRB 7434 
vertreten durch: 
Geschäftsführer: Dr. Moritz Fehrer 

 
Für alle Lieferungen und Leistungen gelten ausschließlich die nach-
folgenden Liefer- und Zahlungsbedingungen, auch dann, wenn im 
Einzelfall nicht gesondert darauf hingewiesen wird. Unsere Allgemei-
nen Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten bei ständiger Ge-
schäftsbeziehung auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Kunden, 
wenn sie bei einem früheren Auftrag Vertragsbestandteil geworden 
sind. 
 
Mit der Auftragserteilung sowie mit der Entgegennahme der Ware 
erkennt der Käufer/Besteller diese Bedingungen als verbindlich an. 
Evtl. eigene Einkaufsbedingungen des Käufers/Bestellers werden 
nicht anerkannt und sind auch dann für den Verkäufer unverbindlich, 
wenn ihnen nicht ausdrücklich widersprochen wird. Sondervereinba-
rungen gelten nur dann, wenn sie vom Verkäufer schriftlich bestätigt 
werden. Lieferungen erlaubnispflichtiger Ware erfolgen nur an Inha-
ber einer entsprechenden Erwerbserlaubnis bzw. Handelsgenehmi-
gung. 
 
Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Kun-
den (einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) 
haben in jedem Fall Vorrang vor diesen AGB. 
 
2. Angebote, Preise  
Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, auch wenn 
dieses nicht extra erwähnt wird. Technisch bedingte Abweichungen 
davon sind ausdrücklich vorbehalten. Sollte eine Erhöhung der zur 
Zeit der Auftragsannahme bestehenden Materialpreise, Löhne, Geh-
älter, sowie neue Steuerabgaben eintreten, die eine Steigerung der 
Kosten verursachen, behalten wir uns die Berechnung eines entspre-
chenden Preisaufschlages am Tag der Lieferung vor. Sofern für die 
Lieferung behördliche oder sonstige Zustimmungen oder Genehmi-
gungen erforderlich sind, steht die Auftragsbestätigung unter diesem 
Vorbehalt. Die Berechnung erfolgt zu den am Tage der Lieferung gül-
tigen Netto-Preisen zuzüglich Verpackung, Porto und der jeweils gel-
tenden gesetzlichen Mehrwertsteuer. 
 
3. Sonderausführungen 
Für Aufträge von Waren in Sonderausführung oder die extra für den 
Besteller beschafft werden oder für Sonderleistungen, sind bei Auf-
tragserteilung mindestens 50 % des Wertes anzuzahlen. 

 
4. Liefertermine 
Die angegebenen Liefertermine sind „circa“-Termine; diese werden 
so gut wie möglich eingehalten. Bei höherer Gewalt, z. B. Feuer, Ele-
mentarereignissen, Streik usw., auch bei den Vorlieferanten, können 
sich die Termine entsprechend verzögern. Schadenersatzansprüche 
wegen verspäteter Lieferung sind erst nach Ablauf einer gesetzlichen 
Nachfrist und nur dann möglich, wenn Vorsatz oder grobe Fahrläs-
sigkeit nachgewiesen wird. Teillieferungen sind zulässig. Bei beste-
henden Zahlungsrückständen, auch aus anderen Lieferungen und 
Leistungen, ist der Verkäufer berechtigt, Lieferungen und Leistungen 
auszusetzen oder Aufträge zu stornieren. Lieferverzug wird dadurch 
nicht begründet. 
 

 
5. Versand und Gefahrübergang 
Der Versand erfolgt auf Kosten und Gefahr des Käufers. Der Versand 
erfolgt mit geeigneten Transportmitteln auf günstigstem Weg, sofern 
der Besteller keine andere Weisung erteilt. Die Gefahr geht mit der 
Übergabe der Ware an den Transporteur auf den Besteller über und 
zwar auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen. Dies gilt auch dann, 
wenn der Verkäufer im Einzelfall die Versandkosten übernommen 
haben sollte. Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die 
der Besteller zu vertreten hat, so geht  
 
 
die Gefahr vom Tage der Versandbereitschaft ab auf den Besteller 
über. 
 
6. Transportversicherung 
Der Verkäufer veranlasst auf Wunsch und gegen Berechnung einer 
Prämie den Versicherungsschutz gegen Verlust oder Beschädigung 
von Sendungen per Paketdienst oder Spedition. Andere Sendungs-
arten, z. B. Päckchen oder Warensendungen, können vom Verkäufer 
nicht versichert werden; das Risiko für Verlust bzw. Beschädigung 
trägt in diesem Fall immer der Besteller. 
 
Beschädigte Sendungen, auch bei nicht erkennbarer Beschädigung 
der Verpackung, sind vom Besteller unverzüglich (möglichst bei Zu-
stellung) beim jeweiligen Transportunternehmen, spätestens inner-
halb der vom Transportunternehmen vorgesehenen Fristen zu rekla-
mieren. Die schriftliche Tatbestandsaufnahme des Transportunter-
nehmens ist dem Verkäufer unverzüglich zur Verfügung zu stellen. 
Diese Verpackung ist als Nachweis aufzuheben.  
 
7. Rücksendungen 
Warenrücksendungen dürfen nur mit unserer Zustimmung vorge-
nommen werden und müssen porto- und frachtfrei erfolgen. Die Er-
hebung einer Bearbeitungsgebühr erfolgt nach Aufwand 
 
Sonderanfertigungen sind von der Rücknahme grundsätzlich ausge-
schlossen. 
 
8. Zahlung  
Unsere Rechnungen sind 14 Tage nach Rechnungsdatum abzüglich 
2 % Skonto oder innerhalb von 30 Tagen netto (ohne Abzug) zur 
Zahlung fällig, sofern der Warenwert über 100 € liegt. Bei einem Wa-
renwert unter 100 € ist der Kaufpreis sofort rein netto zur Zahlung 
fällig.  
 
Kommt der Käufer mit der Zahlung in Verzug - Verzug tritt mit Ablauf 
des in der Rechnung genannten Zahlungstermins ein - oder wird be-
kannt, dass beim Käufer Umstände eingetreten sind, die seine Kre-
ditwürdigkeit in Frage stellen, so werden sämtliche Forderungen so-
fort fällig. 
 
Die Zahlungen werden zur Tilgung der ältesten fälligen Forderungen 
verwendet.  
 
Der Verkäufer ist berechtigt, bei unbekannten Bestellern oder Bestel-
lern, die in der Vergangenheit ihren Zahlungsverpflichtungen nicht 
ordnungsgemäß nachgekommen sind, nur gegen Vorkasse oder 
Nachnahme zu liefern. 
 
Verzugszinsen werden in Höhe von 9 Prozentpunkten über dem je-
weiligen Basiszinssatz p.a. berechnet. Unberührt bleibt die Befugnis 
Fälligkeitszinsen zu verlangen und ebenso der Nachweis  
eines höheren Verzugsschadens. 
 
Dem Kunden steht das Recht zur Aufrechnung bzw. Zurückbehal-
tung nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt 
oder unbestritten sind. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts 
ist der Kunde darüber hinaus nur insoweit befugt, als sein Gegenan-
spruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. 
 
Wir sind zur Zurückbehaltung unserer Leistung berechtigt, solange 
der Kunde einer fälligen Verpflichtung uns gegenüber aus diesem o-
der einem anderen Vertrag bzw. sonstigem Rechtsgrund nicht nach-
kommt. 
 
9. Eigentumsvorbehalt 
Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang 
aller Zahlungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Kunden vor. 
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Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zah-
lungsverzug, sind wir berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen. In 
der Zurücknahme der Kaufsache durch uns liegt ein Rücktritt vom 
Vertrag. Wir sind nach Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwer-
tung befugt, der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des 
Kunden – abzüglich angemessener Verwertungskosten – anzurech-
nen. 
 
Der Kunde ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln. 
 
Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Kunde 
unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 
771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns 
die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß 
§ 771 ZPO zu erstatten, haftet der Kunde für den uns entstandenen 
Ausfall. 
 
Der Kunde ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäfts-
gang weiter zu verkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forde-
rungen in Höhe des Faktura-Endbetrages (einschließlich MwSt.) un-
serer Forderung ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine 
Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob 
die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden 
ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Kunde auch nach der 
Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzu-
ziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die For-
derung nicht einzuziehen, solange der Kunde seinen Zahlungsver-
pflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in 
Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung 
eines Vergleichs- oder Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zah-
lungseinstellung vorliegt. Ist aber dies der Fall, so können wir verlan-
gen, dass der Kunde uns die abgetretenen Forderungen und deren 
Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben 
macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuld-
nern (Dritten) die Abtretung mitteilt. 
 
Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Kunden 
wird stets für uns vorgenommen. Wird die Kaufsache mit anderen, 
uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir 
das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der 
Kaufsache (Faktura-Endbetrag, einschließlich MwSt.) zu den ande-
ren verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die 
durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das Gleiche 
wie für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache.  
 
Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenstän-
den untrennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der 
neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Faktura-End-
betrag, einschließlich MwSt.) zu den anderen vermischten Gegen-
ständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in 
der Weise, dass die Sache des Kunden als Hauptsache anzusehen 
ist, so gilt als vereinbart, dass der Kunde uns anteilmäßig Miteigen-
tum überträgt. 
 
Der Kunde verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Mitei-
gentum für uns.  
 
Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlan-
gen des Kunden insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert un-
serer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10% 
übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns. 
 
10. Gewährleistung 
Mängelansprüche des Kunden setzen voraus, dass dieser seinen 
nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegen-
heiten ordnungsgemäß nachgekommen ist. Der Kunde hat die Ware 
unverzüglich nach der Anlieferung, soweit dies nach ordnungsgemä-
ßem Geschäftsgang tunlich ist, zu untersuchen und, wenn sich ein 
Mangel zeigt, RECKNAGEL GmbH & Co. KG unverzüglich anzuzei-
gen. 
 
Unterlässt der Kunde die Anzeige, so gilt die Ware als genehmigt, es 
sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Unter-
suchung nicht erkennbar war. Zeigt sich später ein solcher Mangel, 
so muss die Anzeige unverzüglich nach der Entdeckung gemacht 
werden; andernfalls gilt die Ware auch in Ansehung dieses Mangels 
als genehmigt. Ansprüche und Rechte des Kunden wegen Sachmän-
geln verjähren bei neuen Sachen 1 Jahr ab Ablieferung der Ware. 

Weist die erworbene Ware während der gesetzlichen Gewährleis-
tungsfristen nach dem HGB einen Mangel der zugesicherten Eigen-
schaft auf, so hat der Käufer das Recht auf Nachbesserung,  

 
Ersatzlieferung oder Rücktritt vom Kaufvertrag. Schadenersatzan-
sprüche gegenüber dem Verkäufer bestehen nur insofern, als eine 
vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzung vorliegt.  
 
11. Haftung 
Verändert der Käufer Ware oder verarbeitet er sie weiter, wird der 
Verkäufer von allen Ansprüchen freigestellt, soweit diese auf der 
Veränderung oder Verarbeitung der Ware beruhen. In diesen Fällen 
geht das Haftungsrisiko auf den Käufer über. 
 
Wir leisten Schadensersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund, nur in 
folgendem Umfang: 
 
a) Bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit in voller Höhe einschl. von 
Vorsatz und grober Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder Erfüllungs-
gehilfen. 
 
b) Bei leichter Fahrlässigkeit nur bei Verzug, Unmöglichkeit und bei 
Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht, und zwar begrenzt auf 
den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden. Ver-
tragswesentliche Pflichten sind solche grundlegenden Pflichten, die 
maßgeblich für den Vertragsabschluss des Kunden waren und deren 
Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages erst er-
möglicht, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks ge-
fährdet und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen 
darf. Ansonsten haften wir nicht. 
 
c) Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Kör-
pers und der Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwin-
gende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz sowie die Haftung 
nach dem Bundesdatenschutzgesetz sowie eine sonstige zwingende 
gesetzliche Haftung sowie bei arglistigem Verschweigen von Män-
geln oder bei der Übernahme einer Garantie. 

 
12. Erlaubnisse 
Käufer müssen dem Verkäufer eine amtlich beglaubigte Bestätigung 
ihrer Gewerbeerlaubnis für die einschlägigen Waren zur Verfügung 
stellen. 
 
Erwerbscheinpflichtige Ware (z. B. Schalldämpfer) werden nur an 
Käufer geliefert, die im Besitze einer gültigen Waffenhandelserlaub-
nis sind und die dem Verkäufer hiervon eine amtlich beglaubigte Be-
stätigung neueren Datums überlassen haben.  
 
13. Versicherungen 
Der Käufer muss für die vom Verkäufer unter Eigentumsvorbehalt 
gelieferten Waren ausreichenden Versicherungsschutz gegen Ein-
bruchdiebstahl und Feuer einschließlich zusätzlicher Gefahren zur 
Feuerversicherung z. B. Leitungswasser, ggf. Sprinkler-Leckage 
usw. (EC) gedeckt haben. Des Weiteren muss eine ausreichende 
Betriebshaftpflichtversicherung einschließlich Produkthaftung für die 
von ihm vertriebenen Waren bestehen. Auf Anforderung sind dem 
Verkäufer Bestätigungen des Versicherers zur Verfügung zu stellen. 
 
14. Datenschutz 
Die im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung erhaltenen per-
sonenbezogenen Daten des Bestellers werden gemäß EU-Daten-
schutz-Grundverordnung (DSGVO) elektronisch erfasst, gespeichert 
und verarbeitet. Wir verweisen hier auf unsere Datenschutzbestim-
mungen. 

 
15. Schlussbestimmungen 
Mündliche Nebenabreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der schrift-
lichen Bestätigung; auch der Verzicht auf dieses Erfordernis bedarf 
der Schriftform. Sollte eine Bestimmung dieser Lieferungs- und Zah-
lungsbedingungen unwirksam sein, so berührt dies die Wirksamkeit 
der übrigen Bestimmungen nicht. Dasselbe gilt im Falle einer Ver-
tragslücke. Es gelten dann die entsprechenden gesetzlichen Rege-
lungen. 

 
16. Erfüllungsort – Gerichtsstand 
Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist un-
ser Geschäftssitz Erfüllungsort. Gerichtsstand für alle sich aus dem 
Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist Schweinfurt. 


